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Andere Behörden 

19   Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des Schul-
verbandes Markt Berolzheim - Dittenheim 

Nachstehend wird, gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bayer. Schulfi-
nanzierungsgesetz i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG, die Haus-
haltssatzung des 

Schulverbandes Markt Berolzheim - Dittenheim 
für das Haushaltsjahr 2024 amtlich bekanntgemacht. 

Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in 
der Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal öffentlich zugänglich. 
(Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 40 Abs. 1 Satz 1 
Komm ZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO) 

Haushaltssatzung des Schulverbandes  
Markt Berolzheim - Dittenheim für das Haushaltsjahr 2024 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes (BaySchFG), Art. 34 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssat-
zung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 603.335 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 87.000 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 
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§ 4 
1. Verwaltungsumlage 

1.1 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbe-
darf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 
534.800 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschü-
ler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Ver-
waltungsumlage). 

1.2 Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maß-
gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 
2023 auf 200 Verbandsschüler festgesetzt. 

1.3 Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
2.674,00 € festgesetzt.  

2. Investitionsumlage 
Für das Haushaltsjahr 2024 wird keine Investitionsumlage fest-
gesetzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 90.000 € fest-
gesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

Meinheim, 01.02.2024 

Schulverband Markt Berolzheim - Dittenheim  
gez. Günter Ströbel, Schulverbandsvorsitzender 

20   Hinweis auf die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Brombachsee für 2024 im Mittelfrän-
kischen Amtsblatt 02/2024 

Die von der Verbandsversammlung am 13.12.2023 beschlossene 
Haushaltssatzung 2024 wurde von der Regierung von Mittel-
franken mit Schreiben vom 23.01.2024 rechtsaufsichtlich gewür-
digt. 
Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO 
i.V.m Art. 24 Abs. 1 KommZG und § 30 Abs. 1 der Verbandssat-
zung wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 im 
Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 2 am 15.02.2024 amtlich be-
kannt gemacht. Die Haushaltssatzung, samt Ihrer Anlagen, liegt 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung, in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Brombach-
see, Obere Dorfstr. 3, 91785 Pleinfeld – Ramsberg, öffentlich zur 
Einsicht aus. 


